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An die  
 
DIREKTOR/INN/EN und BEIGEORDNETEN DIREKTOR/INN/EN der Europäischen Schulen (ES) und 
der anerkannten Europäischen Schulen (AES)  
 
Vertretungen der LEHRKRÄFTE der Europäischen Schulen (ISTC) und der anerkannten Europäischen 
Schulen   
 
Vertretungen der SCHÜLER/INNEN der Europäischen Schulen (CoSUP) und der anerkannten 
Europäischen Schulen (CoSEEA)  
 
Vertretungen der ELTERN der Europäischen Schulen (INTERPARENTS) und der anerkannten 
Europäischen Schulen (CAPEEA) 

 
 
Brüssel, 15. Februar 2021 
2021-02-LD-22-de MDC/AB/ER/cd 
Per E-Mail 

 
 
Betreff:  Beschluss zur Session 2021 des Europäischen Abiturs (EA):  
  Mündliche Prüfungen und Endnoten zum Europäischen Abitur 2021  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
wir teilen Ihnen auf diesem Wege mit, dass die Session 2021 des Europäischen Abiturs nur aus fünf 
schriftlichen Prüfungen bestehen wird, die drei mündlichen Prüfungen werden gestrichen.  
 
Als Resultat dieses Beschlusses wird die Endnote für das Europäische Abitur 2021 folgendermaßen 
berechnet werden: C-Noten 50 % (20 % A + 30 % B) + 35 % S + 15 % M, wobei M eine Verdoppelung 
der A-Note ist. 
 
C: Vornote  
A: Klassennote  
B:  Vorabiturnote  
S: Note schriftliche Prüfungen  
M: Note mündliche Prüfungen  
 
 
Zurzeit ist geplant, die schriftlichen Prüfungen wie vorgesehen durchzuführen, also vom 31. Mai bis 
zum 11. Juni 2021.   



2/5 
 

ENTSCHEIDUNGSFINDUNGSPROZESS 
 
Auf seiner Sitzung vom 1. bis 3. Dezember 2020 genehmigte der Oberste Rat (OR) Dokument 2020-
10-D-74-de-2 TASK-FORCE „Vorbereitung der Europäischen Abitursession 2021“ – „LEITLINIEN für 
die Abitursession 2021“. 
 
Zur Erinnerung: die TASK-FORCE besteht aus den folgenden Vertreter/innen: Vorsitz der EA-Session 
2021, BGSES, IA, TROIKA, AG Leistungsbeurteilung im Sekundarbereich, Direktor/inn/en und 
beigeordnete Direktor/inn/en der ES, Direktor/inn/en der AES, Lehrkräfte der ES und AES, 
Schüler/innen der ES und AES sowie Eltern der ES und AES, Europäische Kommission. 
 
Dokument 2020-10-D-74 lieferte Leitlinien, die nach genau festgelegten Bedingungen und einer 
ebensolchen Zeitachse anzuwenden sind. 
 
Zur teilweisen Aufrechterhaltung oder Streichung der drei mündlichen Prüfungen gemäß Artikel 6 der 
Durchführungsbestimmungen zur Europäischen Abiturprüfungsordnung (2015-05-D-12, 
Durchführungsbestimmungen) legten die Leitlinien fest, dass ein Beschluss gegebenenfalls durch die 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses des Europäischen Abiturs 2021 bis 15. Februar 2021 getroffen 
werden sollte. 
 
Dieser mögliche Beschluss sah auch vor, dass dieser erst nach zwei groß angelegten 
Anhörungsphasen gefasst werden konnte. Die erste betraf die Mitglieder des Inspektionsausschusses 
(Sekundarbereich, IA), die zweite die Mitglieder des Obersten Rates (OR).  
 
Diese Anhörungsphasen wurden nach dem folgenden Verfahren gewährleistet und eingehalten. 
 
1. FESTLEGUNG, im Kontext der Arbeiten der TASK-FORCE „Vorbereitung der Europäischen 
Abitursession 2021“, von zwei möglichen Szenarien, gültig für die EA-Session 2021, wenn die 
schriftlichen Prüfungen bei der Session im Juni 2021 beibehalten werden.   
 

Erinnerung an die REGULÄRE Formel zur Berechnung der EA-Endnote:  
C 50 % (A 20 % + B 30 %) + S 35 % + M 15 % = EA-Endnote 
Die fünf schriftlichen Prüfungen stehen für jeweils 7 %, also insgesamt 35 %. 
Die drei mündlichen Prüfungen stehen für jeweils 5 %, also insgesamt 15 %. 

 
Die durch die TASK-FORCE vorgeschlagenen Szenarien (wobei die Task-Force in ihrem Bericht 
Szenario 2 bevorzugte): 
 

 Szenario 1:  
NUR DIE ZWEITE MÜNDLICHE PRÜFUNG BEIBEHALTEN (L2/L2A oder GEO2 / GEO4 oder 
HIS2 / HIS4) - DIE ANDEREN ZWEI MÜNDLICHEN PRÜFUNGEN STREICHEN 
 
Vorgeschlagene alternative Formel für die EA-Endnoten:  
C (A + B) + S + M1 + M2 + M3   
M1 + M3 sind die Verdoppelung der endgültigen A-Note 
Die Gewichtung der Elemente bleibt unverändert.  

 
 Szenario 2: 

ALLE DREI MÜNDLICHEN PRÜFUNGEN STREICHEN 
Formel für die Berechnung der EA-Endnote: 
C (A + B) + S + M 
M ist eine Verdoppelung der endgültigen A*-Note 
Die Gewichtung der Elemente bleibt unverändert. 
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Die fünf schriftlichen Prüfungen stehen für jeweils 7 %, also insgesamt 35 %. 
Die drei mündlichen Prüfungen stehen für jeweils 5 %, also insgesamt 15 %. 

 
Argumentation hinter Szenario 2:  

Es zeigt sich, dass die Möglichkeiten und Szenarien, die bisher in den durch die TASK-FORCE 
vorgeschlagenen und/oder angepassten Dokumenten vorgelegt wurden, dynamischer sind als erwartet 
und ihre Anwendung daher beschränkter ist als erwartet. Die konkrete Entwicklung der Situation im 
Zusammenhang mit der Pandemie macht es notwendig, sie anzupassen. Es zeigte sich, dass – 
zusätzlich zum Gesundheitszustand – der psychologische Zustand der Kandidat/inn/en und Teams 
berücksichtigt werden musste, was ein Überdenken bestimmter Elemente der durch den Obersten Rat 
im Dezember 2020 genehmigten Leitlinien erforderte. So wiesen beispielsweise die Vertreter/innen der 
Direktor/inn/en die Europäischen Schulen und der Lehrkräfte darauf hin, dass die gesellschaftliche 
Akzeptanz einer Folge von Maßnahmen, in deren Rahmen zwei von drei mündlichen Prüfungen und 
danach möglicherweise auch die dritte Prüfung gestrichen werden sollten, unmöglich war. 
Szenario 1 wird nicht bevorzugt, weil es darin nicht möglich wäre, die Anmerkungen zu den 
psychologischen Aspekten, Stress, Überbelastung und die tatsächliche und konkrete Teilnahme von 
Lehrkräften und Prüfer/innen an den Prüfungen (ethisches Risiko) zu berücksichtigen. 
Schließlich müssen die Reisebeschränkungen externer Prüfer/innen im Kontext der COVID-19-
Pandemie berücksichtigt werden. 
 
2. VORLAGE des BERICHTS des Kernteams und des Beratungsgremiums der TASK-FORCE 
„Vorbereitung der Europäischen Abitursession 2021“, Dokument 2021-01-D-44, womit, unter anderem, 
die beiden zuvor erwähnten Szenarien dem IA vom 8. und 9. Februar 2021 und dem GPA (Gemischter 
pädagogischer Ausschuss) vom 11. und 12. Februar 2021 zur Stellungnahme vorgelegt wurden. 
 
3. Gleichzeitig VORLAGE der beiden bereits erwähnten Szenarien an die Delegationsleiter/innen 
zur Stellungnahme per Brief, der elektronisch am 4. Februar 2021 versandt wurde, worin um Angabe 
ihrer Präferenz für das eine oder andere Szenario bis spätestens 15. Februar 2021 (10 Uhr) ersucht 
wurde. 

 
4. MITTEILUNG der Stellungnahme des IA an die Delegationsleiter/innen am 9. Februar 2021:  

 
Der IA gab mehrheitlich eine befürwortende Stellungnahme zum von der TASK-FORCE 
vorgelegten Szenario 2 ab: Streichung der 3 mündlichen Prüfungen der Europäischen 
Abitursession 2021 und Ersatz der mündlichen Noten durch die endgültigen A-Noten 
entsprechend den betroffenen Fächern.  Es wurde vereinbart, dass – obwohl die mündlichen 
Prüfungen ein sehr wichtiges Element des Systems darstellen – Szenario 2 (Streichung aller 3 
mündlichen Prüfungen) die unter den aktuellen Umständen am besten geeignete Lösung wäre, 
da sie den Schüler/innen und der gesamten Schulgemeinschaft die größte mögliche 
Rechtssicherheit bietet. 

Auch die Möglichkeit, die mündlichen Prüfungen online durchzuführen, wurde besprochen und 
wird zum heutigen Zeitpunkt abgelehnt. Es zeigt sich nämlich, dass (über ein Online-Tool) auf 
Abstand organisierte mündliche Prüfungen zurzeit nicht allen betroffenen Interessenträgern 
(Schüler/innen, Lehrkräfte, externe Prüfer/innen und Inspektor/inn/en) genug Rechtssicherheit 
bieten. 

Am Ende der den Delegationsleiter/innen angebotenen Anhörungsphase, festgelegt auf Montag, 
15. Februar 2021 (10 Uhr), wurde deutlich, dass sich die Delegationsleiter/innen, wie die Mitglieder der 
TASK-FORCE und des IA, mehrheitlich für Szenario 2 aussprachen: Streichung der drei mündlichen 
Prüfungen der Europäischen Abitursession 2021 und Ersatz der Noten der gestrichenen mündlichen 
Prüfungen durch die endgültigen A-Noten entsprechend den betroffenen Fächern.   
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Dieses Anhörungsverfahren bot die Möglichkeit, die Standpunkte und Meinungen aller Interessenträger 
des Systems der Europäischen Schulen, darunter auch die anerkannten Europäischen Schulen, 
einzuholen: Schüler/innen, Eltern, Lehrkräfte, beigeordnete Direktor/inn/en, Direktor/inn/en, 
Inspektor/inn/en, Delegationsleiter/innen. 
 
Aus Gründen der Transparenz und um keinen Aspekt des Organisationsprozesses des Europäischen 
Abiturs außer Acht zu lassen, prüfte das Büro des Generalsekretärs der Europäischen Schulen auch 
die Verfügbarkeit externer Prüfer/innen für eine potenzielle komplette Session der mündlichen 
Prüfungen im Juni 2021. Die Verfügbarkeit der Prüfer/innen war beschränkt und Faktoren außerhalb 
der Kontrolle des BGSES unterworfen, insbesondere Gesundheitsbedingungen (Verzögerungen bei der 
Impfung, Entwicklung der Pandemie, Quarantäneverlängerungen) und Reisebeschränkungen (keine 
verfügbaren Flüge oder stark beschränkte Einreise-, Aufenthalts- und Ausreisebedingungen aus den 
Sitzländern der Schulen). 
 
In Erwägung dessen, dass:  
 
‐ die Mehrheit der Mitglieder von TASK-FORCE, IA, GPA und OR sich für das oben beschriebene 

Szenario 2 aussprachen,  
‐ die sichere praktische Durchführung einer mündlichen Prüfungssitzung nach den geltenden 

Verfahren im Kontext der COVID-19-Pandemie nicht garantiert werden kann,   
‐ die Verfügbarkeit von externen Prüfer/innen im Kontext der COVID-19-Pandemie nicht garantiert 

werden kann, 
‐ Szenario 2 den Schüler/innen und der gesamten Schulgemeinschaft die größte mögliche 

Rechtssicherheit bietet, 
‐ die entsprechende endgültige A-Note nach Fach, als Alternative zu den Noten für die gestrichenen 

mündlichen Prüfungen, durchschnittlich höher als die Noten bei den mündlichen Prüfungen ist; 
die Formel daher nicht nachteilig für die Schüler/innen wäre, 

‐ die AG Leistungsbeurteilung im Sekundarbereich die Schulen – zur Wahrung von Objektivität und 
Qualität – dabei unterstützen wird, einen harmonisierten Zugang zur kontinuierlichen Beurteilung 
für die Festlegung der A-Note zu hantieren, 

‐ spezifische Maßnahmen ergriffen werden, um die kontinuierliche Anwesenheit der 
Inspektor/inn/en für den Sekundarbereich der Europäischen Schulen als stellvertretende 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses für das Europäische Abitur in den Prüfungszentren 
sicherzustellen, 

 
hat die Vorsitzende der Europäischen Abitursession 2021, die diesen Brief mit unterschrieben hat, 
entsprechend den Stellungnahmen der verschiedenen gehörten Ausschüsse beschlossen, die 
Umsetzung von Szenario 2, wie vorgeschlagen durch die TASK-FORCE „Vorbereitung der 
Europäischen Abitursession 2021“ zu genehmigen:   
 
Unter Beibehaltung aller aktuellen Bedingungen (einschließlich der schriftlichen Prüfungen*) wird die 
Europäische Abitursession 2021 nur aus fünf schriftlichen Prüfungen (sechs für Schüler/innen, denen 
die Ablegung einer zusätzlichen Prüfung gemäß Artikel 13 der Durchführungsbestimmungen erlaubt 
wurde) bestehen, 
 
die drei mündlichen Prüfungen der Europäischen Abitursession 2021 werden gestrichen. 
 
Die EA-Endnote wird nach der folgenden Formel berechnet:  
C (A + B) + S + M, wobei M eine Verdoppelung der A-Note ist 
 
C: Vornote  ;  A: Klassennote  ;   B:  Vorabiturnote  ;   S: Note schriftliche Prüfungen  
M: Note mündliche Prüfungen  
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Die Gewichtung der Elemente bleibt unverändert:  
Vornote 50 % (bestehend aus 20 % Klassennote A und 30 % Vorabiturnote B). 
Die fünf schriftlichen Prüfungen stehen für jeweils 7 %, also insgesamt 35 %. 
Die drei mündlichen Prüfungen stehen für jeweils 5 %, also insgesamt 15 %. 
 
*Zurzeit ist geplant, die schriftlichen Prüfungen wie vorgesehen durchzuführen, also vom 31. Mai bis 
zum 11. Juni 2021.  Sollten sich die Umstände jedoch zum Negativen ändern, wird durch die 
Vorsitzende des Abiturs 2021 je nach Entwicklung der COVID-19-Pandemie bis spätestens Mitte Mai 
2021 eine endgültige Entscheidung getroffen. 
 
Falls die schriftlichen Prüfungen gestrichen werden müssten, wird ein neuer Beschluss zur Berechnung 
der Endnoten notwendig sein und nach der Beschlussfassung mitgeteilt werden.  
 
 
Eine schriftliche Mitteilung vom BGSES über diesen Beschluss wird an die Delegationsleiter/innen und 
Inspektor/inn/en für den Sekundarbereich, als Teil der notwendigen Unterrichtung über die Bedingungen 
der EA-Session 2021 an die Universitäten und anderen Hochschuleinrichtungen der Mitgliedsstaaten 
ergehen.  
 
Diese Mitteilung wird auch klärende Elemente zur Einführung des neuen Benotungssystems in S7 im 
Schuljahr 2020-2021 der Europäischen Schulen enthalten. 
 

Damit soll die Gültigkeit des Europäischen Abiturzeugnisses im Interesse der Transparenz und 
Äquivalenz gegenüber den betroffenen Einrichtungen in den Mitgliedsstaaten unterstützt und garantiert 
werden. 
 

Für weitere Unterstützung können Sie sich an das Referat Europäisches Abitur des Büros des 
Generalsekretärs wenden (E-Mail: ES-baccalaureate@eursc.eu). 
 

Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Aufmerksamkeit und verbleiben,  
 

Mit freundlichen Grüßen,  

  
Giancarlo MARCHEGGIANO  Prof. Marie-Danièle CAMPION 

Generalsekretär   
der Europäischen Schulen 

Vorsitzende des Prüfungsausschusses der 
Europäischen Abitursession 2021 

 

Verteiler: 

Delegationsleiter/innen der Europäischen Schulen 
Jean-Pierre GROSSET-BOURBANGE, Vorsitzender des Inspektionsausschusses für den Sekundar-
bereich 
Emmanuel de TOURNEMIRE, stellv. Vorsitzender des Inspektionsausschusses für den Sekundar-
bereich 
Inspektor/inn/en für den Sekundarbereich der Europäischen Schulen 
Mitglieder der TASK-FORCE „Vorbereitung der Europäischen Abitursession 2021“  
Büro des Generalsekretärs der Europäischen Schulen (BGSES) 
Andreas BECKMANN, Stellvertretender Generalsekretär der Europäischen Schulen 
Ewa RUDOMINO, Leiterin des Referats Europäisches Abitur 


